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DasEndeder WienerMilchversorgungsstelle .DasBundesministeriumfürLand-¬
undForstwirtschafthat mit Erlaßvom23. April ,denLandesregierungenmit-¬
geteilt ,daß es mit Rücksichtauf die bereits als vollkommengesichert
anzusehendeLagedes WienerMilchmarktesnunmehrden Zeitpunkt fürgegeben

erachtet ,dieMinisterialverordnungvom11 .September1917 ,betreffenddie
RegelungdesVerkehresmitMilchaufzuheben.DieseAufhebungwurdeam. J¬
9 .MaiimBundesgesetzblattverlautbart.Durchsiefallennunmehrsämtli¬
che Beschränkungendes Milchverkehresund erscheint die Tätigkeitder
WienerMilchversorgungsstellenunmehrbeendet .Dadie kaiserlicheVerord¬
nungvom24 .Märzin Kraftbleibt ,ist dieMöglichkeitgegeben,imFalle
unvorhergesehenerStörungender Versorgungmit Frischmilch denMilchbedarf
der Säuglinge ,Kinder und Krankensicherzustellen .Milchangelegenheiten
fallen nunmehrwiederin das Wirkungsbereichder Abteilung42des
WienerMagistrates,dieimNeuenAmtshaus,. ,Ebendorferstrasseunter-¬
gebrachtist .

DerStrassenbahnfahrpreisamnächstenFeiertag( Donnerstag) .AmDonnerstag,
den29 . Mai( Feiertag )gilt auf denstädtischenStrassenbahnenderWerktags-¬

fahr preis .Demnachgelten an diesem Tage die Hin -undRückfahrschei¬
ne ,Frühfahrscheine und Wochenkarten .DagegenhabenFürsorgefahrscheine

keineGiltigkeit.

SüpendienderGemeindeWienfür SchülerundStudenten .ImStudienjahre
1924/25gelangenfür Schülerder WienerObermittelschulen(Obergymnasien,
Oberrealschulen ,diedieselbenBerechtigungenzumBesuchevonHochschulen
gewähren) ,derWienerLehrerbildungsanstalten,derWienerStaatsgewerbe-¬
schulenunddesWienerTechnologischenGewerbemuseumsmindestens20von
der GemeindeWienerrichtete Stipendienvonje . 8MillionenKronenjähr -¬
lich undfür Hörerder WienerUniversität ,der WienerTechnikundderWie- ¬
nerTierärztlichenHochschulemindestens30vonderGemeindeWienerrich¬
teteStipendienvonje dreiMillionenKronenjährlichnachdenhiefürbe-¬

stehenden allgemeinen Vorschriften und unter nachstehenden besonderen Vor - ¬

aussetzungen und Bedingungenzur Verleihung :ZumGenusse dieser Stipendien
sindnurunbemittelteöffentlicheSchülerundSchülerinnenundordentliche
HörerundHörerinnender genanngenLehranstaltenberufen .Privatistenan
MittelschulenundaußerordentlicheHöreranHochschulensindvonderBe¬
teilung mit einemStipendiumausgeschlossen .Untersonst gleichenBedingun-¬

genhabennachWienzuständigeBewerberdenVorzug.DiemitderWürdig-¬
keitsbestätigungderSchulleitungunddemNachweisderösterreichischen
BundesbürgerschaftversehenenGesuchesind in der Zeit vom . bis21. Juni

. J .unmittelbarbeimWienerMagistrate ,Abteilung8 , . ,NeuesRathaus,
einzubringen .DemGesuchesind beizuschließen :Jeburts -(Tauf-)schein,
Heimatschein ,dieStudiennachweisederbeidenletztenSemester,allenfalls
auchPrüfungs -undFrequentationszeugnisse ;HörerderTechnischenHochschu¬
le habenüberdiesdas vorgeschriebeneEinheitenverzeichnisbeizubringen;
legales Armuts -oder Mittellosigkeitszeugnis .Die mit einemArmuts -oder
MittelbosigkeitszeugnisbelegtenGesuchesindstempelfrei.DieStipendien
werden Mittelschülern für eine Zeit verlichen ,die zur Vollendungihrer
StudienanderMittelschulebei normalenStudienfortgangerforderlichist ,
HochschülernjeweilsaufeinJahr ,jedochkanndasStipendiuminderRegel
bis zur Vollendungder Studien alljährlich wieder verliehen werden ,falls

nichtbesondereGründedagegensprechen.
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